
Haushaltsgrundsätzegesetz 
 
 
§ 44 – Prüfung staatlicher Betätigung bei privatrechtlichen Unternehmen 
 
(1) Der Rechnungshof prüft die Betätigung des Bundes oder des Landes bei Unter-

nehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen der Bund oder das 
Land unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, unter Beachtung kaufmännischer 
Grundsätze. 

 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei Genossenschaften, in denen der Bund oder das 

Land Mitglied ist. 
 
 
§ 53 – Rechte gegenüber privatrechtlichen Unternehmen 
 
(1) Gehört einer Gebietskörperschaft die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in 

einer Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens der vierte Teil 
der Anteile und steht ihr zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die 
Mehrheit der Anteile zu, so kann sie verlangen, dass das Unternehmen  

 
1. im Rahmen der Abschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-

führung prüfen lässt; 
 
2. die Abschlussprüfer beauftragt, in ihrem Bericht auch darzustellen 
 

a) die Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und 
Rentabilität der Gesellschaft, 

b) verlustbringende Geschäfte und die Ursachen der Verluste, wenn diese Ge-
schäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung 
waren, 

c) die Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen  
Jahresfehlbetrages; 

 
3. ihr den Prüfungsbericht der Abschlussprüfer und, wenn das Unternehmen einen 

Konzernabschluss aufzustellen hat, auch den Prüfungsbericht der Konzernab-
schlussprüfer unverzüglich nach Eingang übersendet. 

 
(2) Für die Anwendung des Absatzes 1 rechnen als Anteile der Gebietskörperschaft 

auch Anteile, die einem Sondervermögen der Gebietskörperschaft gehören. Als 
Anteile der Gebietskörperschaft gelten ferner Anteile, die Unternehmen gehören, 
bei denen die Rechte aus Absatz 1 der Gebietskörperschaft zustehen. 

 
 
§ 54 – Unterrichtung der Rechnungsprüfungsbehörde 
 
(1) In den Fällen des § 53 kann in der Satzung (im Gesellschaftsvertrag) mit Dreivier-

telmehrheit des vertretenden Kapitals bestimmt werden, dass sich die Rech-
nungsprüfungsbehörde der Gebietskörperschaft zur Klärung von Fragen, die bei 
der Prüfung nach § 44 auftreten, unmittelbar unterrichten und zu diesem Zweck 
den Betrieb, die Bücher und die Schriften des Unternehmens einsehen kann. 



(2) Ein vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründetes Recht der Rechnungsprü-
fungsbehörde auf unmittelbare Unterrichtung bleibt unberührt. 


